
I. Nachtragssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für den 
Wochenmarkt und die Jahrmärkte in der Gemeinde Büdelsdorf 
(Marktsatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 2. April 1990 
(GVOBl. Schl.-H. S. 159) und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetz des Landes 
Schleswig-Holstein vom 29. Januar 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 50) - jeweils in der derzeit 
gültigen Fassung - wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 
15. Dezember 1994 folgende I. Nachtragssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für 
den Wochenmarkt und die Jahrmärkte in der Gemeinde Büdelsdorf (Marktsatzung) vom 
25. Juli 1984 erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Die Anlage 1 zur Marktsatzung vom 25. Juli 1984 - Gebührentarif - erhält folgende Fassung: 
 

Anlage 1 zur Marktsatzung vom 25. Juli 1984 
Gebührentarif 

 
I. Wochenmarkt 

1. Gebühren für einen Verkaufsstand für Waren aller Art je 
angefangenen Frontmeter und Tag 

= 2,50 DM 

2. Gebühren für jedes Fahrzeug gemäß § 5 Abs. 1 = 5,00 DM 
3. Mindestgebühr pro Tag = 5,00 DM 
 
II. Jahrmarkt  

1. Gebühren für Marktgeschäfte aller Art je angefangenen 
Quadratmeter und Tag 

= 0,75 DM 

2. Mindestgebühr pro Tag = 10,00 DM 
 
 
§ 2 
 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 
 
 
Büdelsdorf, den 19. Dezember 1994 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Neumann 

(Neumann) 
Stellv. Bürgermeister 


